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13. Wahlperiode 15. 01. 2002

Antrag
der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Konzeption zur landesweiten Sicherung
des Schienengüterverkehrs

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

I.

zu berichten,

1. welche Güterverkehrsbahnhöfe in Baden-Württemberg ab dem 1. Janu-
ar 2002 nicht mehr von der Deutschen Bahn AG (DB Cargo) im Wagenla-
dungsverkehr bedient werden,

2. wie viele und welche Güterbahnhöfe im Land damit weiterhin von DB
Cargo bedient werden,

3. für welche der Bahnhöfe, die DB Cargo aufgibt, sich andere Betreiber ge-
funden haben,

4. wie die Landesregierung diese Entwicklung 

a) vor dem Hintergrund des verkehrspolitischen Ziels der Stärkung der
Schiene im Güterverkehr

b) in strukturpolitischer Hinsicht und vor dem Ziel einer ausgeglichenen
Landesentwicklung

beurteilt,
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5. warum bislang sämtliche Konzepte zur Stärkung des Schienengüterver-
kehrs in der Fläche gescheitert sind,

6. welche positiven Beispiele gegenläufiger Trends es gibt,

7. was die Landesregierung unternimmt, um dem negativen Trend entgegen
zu wirken,

II.

1. ein Schienengüterverkehrskonzept für Baden-Württemberg mit einem
Zielnetz von dauerhaft zu sichernden Güterverkehrsbahnhöfen vorzulegen, 

2. gegenüber DB Cargo zu erreichen, dass keine Güterverkehrsstellen ge-
schlossen werden, bis andere Betreiber zur Übernahme des Verkehrs ge-
funden sind,

3. eine Konzeption vorzulegen, die mit Hilfe anderer Güterverkehrsunterneh-
men dieses Schienengüterverkehrsnetz sichert,

4. diese Konzeption mit einem Finanzierungskonzept von Seiten des Landes
zu konkretisieren,

5. bei diesem Finanzierungskonzept insbesondere die Übernahme der Tras-
senkosten für die Feinverteilung im Schienengüterverkehr – unabhängig
vom Betreiber – vorzusehen.

15. 01. 2002 

Boris Palmer, Dr. Salomon
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Durch den Rückzug von DB Cargo drohen immer weitere Teile des Landes
vollständig vom Schienengüterverkehr abgehängt zu werden. Nachdem zu
Beginn der Entwicklung einzelne kleine Güterverkehrsstellen betroffen wa-
ren, werden inzwischen immer mehr Mittelzentren und ganze Landstriche
vom Güterverkehr auf der Schiene abgekoppelt. Nach übereinstimmender
Meinung ist dies weder raumordnerisch noch verkehrspolitisch erwünscht.

Allerdings ist zu beobachten, dass andere Schienenverkehrsunternehmen mit
günstigeren Kostenstrukturen und einer besseren Marktausschöpfung an die
Stelle der DB treten können. Für einige Bereiche konnten bereits zum Jahres-
wechsel 2002 entsprechende Lösungen gefunden werden.

Insgesamt geht der Rückzug der DB jedoch zu rasant als dass in der Kürze
der Zeit andere Anbieter entsprechend wachsen und an die Stelle der DB tre-
ten könnten. Daher muss das Land diesen Prozess aktiv begleiten und steu-
ern.

Dazu ist zunächst ein realistisches Konzept erforderlich, welches Netz an
Güterverkehrsbahnhöfen langfristig zu sichern ist. 

Andere Schienenverkehrsunternehmen sind zur Übernahme der Bedienung
zu ermuntern, DB Cargo muss sich bis zum Zeitpunkt einer Übernahme
durch andere Unternehmen zum Weiterbetrieb verpflichten.
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Für die Zeit des Marktwandels muss sich das Land im Interesse einer unun-
terbrochenen Bedienung auch mit Fördermitteln engagieren. Rein investiv
angelegte Förderkonzepte der öffentlichen Hand, wie z.B. die Förderung der
Einrichtung von Umschlaganlagen, haben bislang nicht die gewünschten Er-
folge erzielt. Daher sollte auch über neue Konzepte nachgedacht werden.

Ein Ansatz zur Förderung einer möglichst flächendeckenden Bedienung der
Landesteile im Schienengüterverkehr könnte sein, die Feinverteilung der Gü-
ter auf der Schiene von den Infrastrukturkosten (Trassenkosten) zu befreien.
Die derzeitige Trassenpreissystematik macht Einzelwagenverkehr in der
Feinverteilung von vornherein unwirtschaftlich, weil die anfallenden Kosten
für die Infrastrukturnutzung höher sind als die Gesamtkosten eines Lkw. Die-
se Trassenpreise könnten in einer Modellphase für alle Verteilverkehre vom
Land übernommen werden. Die Kosten für das Land dürften sich im niedri-
gen einstelligen Millionenbereich bewegen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 6. Februar 2002 Nr. 33–3822.3–00/202 nimmt das Minis-
terium für Umwelt und Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I.

zu berichten

1. welche Güterverkehrsbahnhöfe in Baden-Württemberg ab dem 1. Janu-
ar 2002 nicht mehr von der Deutschen Bahn AG (DB Cargo) im Wagenla-
dungsverkehr bedient werden,

Zu 1.:

Hierzu wird auf die Tabelle in Anlage 1 verwiesen. Die Tabelle enthält auch
solche Verkehrsstellen, die im Zuge der Umsetzung des Konzepts MORA C
(Marktorientiertes Angebot – Cargo) bereits vor dem 1. Januar 2002 ge-
schlossen worden sind, sowie zwei Verkehrstellen, die im Laufe des Jahres
2002 geschlossen werden sollen.

Güterverkehrsstellen, die nicht mehr von DB Cargo, dafür aber von nicht-
bundes-eigenen Eisenbahnen bedient werden, sind in Anlage 3 aufgeführt.

2. wie viele und welche Güterbahnhöfe im Land damit weiterhin von DB Car-
go bedient werden,

Zu 2.:

Die entsprechenden Angaben enthält die als Anlage 2 beigefügte Tabelle. So-
weit eine Güterverkehrsstelle dort in den Spalten 3 bis 6 durch ein „X“ ge-
kennzeichnet ist, bedeutet dies, dass die betreffende Güterverkehrsstelle nur
noch für diese Verkehre offen gehalten wird.
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Die Buchstaben in der Spalte „Kategorie“ bedeuten:

E = die Güterverkehrsstelle bleibt zwar bis mindestens 15. Dezember 2002
geöffnet, sofern die Mengen oder Erlöse nicht signifikant zurückgehen,
allerdings muss sich ihr Ergebnispotenzial deutlich steigern. Sie wird
zum Jahresende einer erneuten Prüfung unterzogen.

P = Soweit keine gravierende Veränderungen des Aufkommens oder der
Erlöse eintreten, wird die Güterverkehrsstelle über das Jahr 2002 hin-
aus bedient werden.

PG = Die Güterverkehrsstelle wird nur für Ganzzüge über das Jahr 2002 hin-
aus bedient werden, soweit keine gravierende Veränderungen des Auf-
kommens oder der Erlöse eintreten.

3. für welche der Bahnhöfe, die DB Cargo aufgibt, sich andere Betreiber ge-
funden haben,

Zu 3.:

Diesbezüglich wird auf die Tabelle in Anlage 3 verwiesen.

Die Angaben zu den Fragen I 1. bis I 3. beruhen auf Angaben der DB Cargo
AG, Niederlassung Mannheim. DB Cargo weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass ein Teil der von nicht-bundeseigenen Eisenbahnen (NE)
übernommenen Güterverkehrsstellen auch dann von DB Cargo weiter be-
dient worden wären, wenn sie nicht von einer NE übernommen worden
wären.

4. wie die Landesregierung diese Entwicklung

a) vor dem Hintergrund des verkehrspolitischen Ziels der Stärkung der
Schiene im Güterverkehr und

b) in strukturpolitischer Hinsicht und vor dem Ziel einer ausgeglichenen
Landesentwicklung

beurteilt.

Zu 4.:

Die Landesregierung hält das Konzept MORA C der DB Cargo AG sowohl
aus verkehrs- als auch aus strukturpolitischer Sicht für das falsche Signal. Sie
ist der Auffassung, dass damit das insbesondere auch von der Bundesregie-
rung propagierte Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, nicht er-
reicht werden kann. 

Die Landesregierung ist weiterhin der Auffassung, dass MORA C ein weite-
res Beispiel dafür ist, wie der Bund durch einseitige, die Bahn belastende
Randbedingungen – indem er nämlich der Bahn seit Jahren nicht das Geld
zur Verfügung stellt, das sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt – dafür
sorgt, dass der Straßenverkehr weiter zunimmt. Sie stellt ferner fest, dass der
Bund nach Artikel 87 e Grundgesetz die Verpflichtung hat, den ländlichen
Raum sowohl mit Fernverkehrsleistungen als auch mit Güterverkehrsleistun-
gen ausreichend zu versorgen und dass der Bund dieser Verpflichtung mit
MORA C ein weiteres Mal nicht nachkommt.
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5. warum bislang sämtliche Konzepte zur Stärkung des Schienengüterver-
kehrs in der Fläche gescheitert sind,

Zu 5.:

Der ländliche Raum hat unter den Folgen des so genannten Güterstrukturef-
fekts und der Konzentration im Handel auf Schwerpunkte zu leiden. Wurden
in der Vergangenheit im Güterverkehr in der Fläche vor allem Stückgüter,
Kohle, Briketts, Düngemittel, Öl und Schrott befördert, so werden heute in
viel stärkerem Maße andere Güter befördert, für die der Lkw eine Transport-
alternative darstellt. 

Die Wirtschaft verlangt schnelle und zugleich kostengünstige Transporte.
Diesem Wunsch kann nur durch relationsbezogene Shuttlezüge nachgekom-
men werden. Hierfür ist eine deutliche Konzentration des Aufkommens aus
größeren Einzugsbereichen notwendig, die sich im ländlichen Raum nur sel-
ten ergibt. 

Ferner entstehen beim Schienengüterverkehr in der Fläche systembedingt
weitaus höhere Kosten als beim Transport auf der Straße. Dabei spielen die
Trassenkosten nur eine untergeordnete Rolle. Hauptkostenfaktoren sind viel-
mehr die Personalkosten, Kosten der Beschaffung von Lokomotiven und Wa-
gen (Mieten, Abschreibung) und der Herstellung und Vorhaltung der Infra-
struktur beim Gleisanschließer. 

Schließlich ist festzustellen, dass im Vergleich Schiene/Straße der Straßen-
verkehr eine Reihe weiterer Wettbewerbsvorteile gegenüber der Schiene hat
und somit in vielen Fällen billiger anbieten kann als die Schiene. 

6. welche positiven Beispiele gegenläufiger Trends es gibt,

Zu 6.:

Positive Beispiele für gegenläufige Trends liefern die in Baden-Württemberg
tätigen nicht-bundeseigenen Eisenbahnen. Sie bedienen auf ihren Stamm-
strecken seit langem Güterverkehrskunden im ländlichen Raum. Darüber hin-
aus gibt es Beispiele, bei denen sie Verkehre, die DB Cargo aufgeben wollte,
übernommen haben. So konnten AVG und HzL durch die Kooperation mit
DB Cargo AG den Güterverkehr in der Fläche in den in Tabelle 3 genannten
Orten sicherstellen. Im Raum Schorndorf und Gaildorf hat die WEG Ran-
gierleistungen und Zuführungsfahrten von der DB Cargo übernommen und
so die Bedienung sichergestellt. Die WEG fährt darüber hinaus einen Contai-
ner-Shuttle Neu-Ulm–Kornwestheim–Mannheim und bedient mit diesem
Zug auch den Tarifpunkt Amstetten, den DB Cargo aufgeben wollte. Ansätze
für neue Verkehre gibt es im Bereich der SWEG, wo in Greffern ein neues
Terminal für Kombinierten Ladungsverkehr (KLV) gebaut wird und so für ei-
ne Verlagerung von Straßenverkehren auf die Schiene sorgt. Auch im Raum
Pfullendorf konnte durch Zusammenarbeit mit der Firma ABX Logistic die
Gefahr einer Bedienungseinstellung abgewendet werden.

Weitere Ansätze sind dem Ministerium für Umwelt und Verkehr bekannt, be-
finden sich aber derzeit noch in der Planungsphase und können daher aus
Wettbewerbsgründen nicht öffentlich gemacht werden.
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Weisungen erteilt oder endlich seiner Verpflichtung nach Artikel 87 e Grund-
gesetz nachkommt (vgl. Ziff. I 4.).

II. 3. eine Konzeption vorzulegen, die mit Hilfe anderer Güterverkehrsunter-
nehmen dieses Schienengüterverkehrsnetz sichert,

Zu 3.:

Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Ausführungen hält das Ministerium
für Umwelt und Verkehr eine derartige Konzeption weder für zielführend
noch für Erfolg versprechend.

II. 4. diese Konzeption mit einem Finanzierungskonzept von Seiten des Lan-
des zu konkretisieren.

II. 5. bei diesem Finanzierungskonzept insbesondere die Übernahme der
Trassenkosten für die Feinverteilung im Schienengüterverkehr – unab-
hängig vom Betreiber – vorzusehen.

Zu 4. und 5.:

Das Ministerium für Umwelt und Verkehr hat mit den unter Ziff. I 7. genann-
ten Haushaltsansätzen die Möglichkeit geschaffen, die angestrebte Stärkung
und Sicherung des Schienengüterverkehrs in der Fläche im nötigen Umfang
finanziell zu unterstützen. Ein weitergehendes Finanzierungskonzept ist nicht
erforderlich. Dies auch deshalb, weil die Verantwortung für die Sicherstel-
lung eines dem Wohl der Allgemeinheit und den Verkehrsbedürfnissen ent-
sprechenden Verkehrsangebotes auf der Schiene im Fern- und Güterverkehr
nach Artikel 87 e GG ausdrücklich und ausschließlich dem Bund obliegt. Es
kann nicht Aufgabe des Landes sein, eine verfehlte Bahnpolitik des Bundes
oder gar das bewusste Ignorieren des Verfassungsauftrages durch den Bund
mit eigenen Mitteln zu ersetzen.

Ebenso wenig kann es Aufgabe des Landes sein, durch die Subvention von
Betriebskosten regulierend in den Markt einzugreifen und an sich unwirt-
schaftliche Verkehre zu erhalten. Dies gilt umso mehr, als die Übernahme der
Trassenkosten nicht zielführend wäre. Laut den von DB Cargo im Rahmen
MORA C durchgeführten Berechnungen sind die jetzt aufgegebenen Verkeh-
re insgesamt nicht wirtschaftlich. In vielen Fällen kam DB Cargo zu dem Er-
gebnis, dass nicht nur die Feinverteilung in der Fläche defizitär ist, sondern
bereits der Hauptlauf auf der langen Strecke die Kosten nicht deckt. Nach
den dem Ministerium vorliegenden Erkenntnissen machen die Trassenkosten
lediglich ca. 20 % der Gesamtkosten eines Zuglaufes aus. Der Rest entfällt
auf die Traktion (Kauf/Miete der Lok), die Mietkosten für die Wagen, die
Löhne und sonstige Kosten des Transportes.

In Vertretung
Mappus
Staatssekretär
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7. was die Landesregierung unternimmt, um dem negativen Trend entgegen
zu wirken,

Zu 7.:

Die Landesregierung hat Finanzmittel zur Verfügung gestellt, mit denen In-
vestitionen, die einer Verlagerung auf die Schiene oder der Stärkung und 
Sicherung des Schienengüterverkehrs dienen, sowohl bei Verladern als auch
bei Eisenbahngesellschaften gefördert werden können. So sind im Staats-
haushaltsplan bei den Titelgruppen 86 und 89 für das Jahr 2002 insgesamt
rd. 4 Mio. e und für das Jahr 2003 insgesamt rd. 5,4 Mio. e für derartige
Zwecke vorgesehen.

Mit diesen Mitteln wurden in der Vergangenheit mehrere Projekte gefördert,
die dazu beigetragen haben, den Schienengüterverkehr in der Fläche zu 
sichern oder neue Verkehre zu schaffen. Beispielhaft seien genannt die Ter-
minals Pfullendorf und Neckarsulm, das logistische Zentrum Weil am Rhein
sowie Verladeanlagen in Giengen/Brenz, Mühlacker, Ottenhöfen, Gottmadin-
gen. Derzeit werden Maßnahmen in Greffern, Kehl und Horb gefördert, die
die dortigen Schienenverkehre sichern oder ermöglichen sollen. Für weitere
Maßnahmen liegen dem Ministerium Anfragen vor.

Grundvoraussetzung einer Förderung ist dabei u.a., dass mit der Maßnahme
Verkehre in nennenswertem Umfang auf die Schiene verlagert oder gesichert
werden, dass die Verlader eine langfristige (i.d.R. 10-jährige) Bindung einge-
hen und ein Eisenbahnunternehmen bereit ist, die Verkehre abzuwickeln.

II. 1. ein Schienengüterverkehrskonzept für Baden-Württemberg mit einem
Zielnetz von dauerhaft zu sichernden Güterverkehrsbahnhöfen vorzule-
gen,

Zu 1.:

Ein Konzept zur künftigen Ausgestaltung des Schienengüterverkehrs in Ba-
den-Württemberg hat die Landesregierung bereits mit dem Generalverkehrs-
plan Baden-Württemberg vorgelegt. Die Definition eines Zielnetzes von Gü-
terbahnhöfen scheitert jedoch daran, dass ein Güterbahnhof oder eine Güter-
verkehrsstelle sehr eng mit den von der Landesregierung nicht oder nur
schwer steuerbaren Investitions- und Transportwegentscheidungen der Indus-
trie und Verlader verknüpft ist. Der Wegfall von Frachtaufkommen in Folge
der Schließung eines Industriestandortes, die Änderung der Produktpalette
oder die Wahl eines anderen Transportweges können Gründe für die
Schließung einer Güterverkehrsstelle sein. 

II. 2. gegenüber DB Cargo zu erreichen, dass keine Güterverkehrsstellen ge-
schlossen werden, bis andere Betreiber zur Übernahme des Verkehrs
gefunden sind,

Zu 2.:

DB Cargo AG hat hierzu ausgeführt, dass diese Forderung darauf hinaus lie-
fe, die Handlungsfähigkeit von DB Cargo in untragbarer Weise einzuschrän-
ken. Dies sei mit dem politisch gewollten Charakter der Bahn als Aktienge-
sellschaft nicht zu vereinbaren.

Dabei stützt sich DB Cargo AG auf die Vorgaben ihres Eigentümers, des
Bundes. Eine Änderung dieser Haltung wäre nur dann realistisch, wenn der
Bund entweder in seiner Funktion als Eigentümer DB Cargo entsprechende
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